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Auszug aus dem Protokoll des Gemeinderates Eglisau ID_ELO 

Sitzung vom 8. Juli 2024 

 

07.04.04.01 Abfalllogistik 
 

07.04.04.01 Submission Abfallentsorgung 
 

 

212. Abfallentsorgung, Vergabe Abfuhr von Kehricht (inkl. Sperrgut) 

und Grüngut ab 1. Januar 2025  

 A 
ELO543459 

 
 

I. Ausgangslage und Erwägungen   

1. Mit Beschluss-Nr. 170 vom 18. September 2023 hat der Gemeinderat Eglisau die aktuell beste-
henden Verträge mit der K. Müller AG (Kehricht) sowie der Schmid Transporte Niederglatt AG 
(Grüngut) unter Einhaltung der Kündigungsfrist von einem Jahr auf den 31. Dezember 2024 
gekündigt, um die Aufträge neu auszuschreiben.   

2. Die Submission wurde mit den umliegenden Gemeinden Buchberg, Hüntwangen, Rafz, Rüdlin-
gen, Wasterkingen und Wil (Vergabegemeinschaft Rafzerfeld) durchgeführt. Die Vergabege-
meinschaft Rafzerfeld beauftragte die Gemeinde Rafz, Abteilung Sicherheit, mit der Projektlei-
tung und Durchführung der Submission. Die Ausschreibung des Dienstleistungsauftrages er-
folgte am 15. März 2024 im offenen Verfahren (Staatsvertragsbereich) auf simap.ch (Informa-
tionssystem über das öffentliche Beschaffungswesen in der Schweiz).  

3. Bei der Bewertung der Angebote wurden die Zuschlagkriterien wie folgt gewichtet:  

• Preis zu 60 % 

• Qualität der Dienstleistung zu 30 % 

• Emissionen Sammelfahrzeuge zu 10 %  

4. Folgende Unternehmungen haben Offerten eingereicht:  

• K. Müller AG, Wallisellen 

• K. Müller AG, Wallisellen (Variante Elektro) 

• Obrist Transport & Recycling AG, Neuenhof 

Beide Unternehmen reichten die Angebote frist- und formgerecht ein und die Eignungskrite-
rien sind erfüllt. Die Auswertung der Zuschlagskriterien erfolgte anhand der eingereichten Un-
terlagen und den eingeholten Referenzen.  

Tabelle 1: Auswertung der Zuschlagskriterien:  

Anbieterin Preis 60 % Erfahrung 30 % Emissionen 10 
% 

Total Punkte/Rang 

K. Müller AG 60 15 0 75 / 2. 

K. Müller AG 
(Variante mit 
Elektrofahrzeugen) 

52 15 10 77 / 1. 

Obrist Transport & 
Recycling AG 

12 30 9 51 / 3. 
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Tabelle 2: Auswertung der Preisangebote:   

Anbieterin Haushaltskehricht 
Fr. pro Tonne 

Betriebskehricht 
Fr. pro Tonne 

Grüngut Fr. pro 
Tonne 

K. Müller AG Fr. 88.00 Fr. 88.00 Fr. 218.00 / 
Fr. 213.00* 

K. Müller AG 
(Variante mit 
Elektrofahrzeugen) 

Fr. 96.00 Fr. 96.00 Fr. 226.00 /  
Fr. 221.00* 

Obrist Transport & 
Recycling AG 

Fr. 125.00 Fr. 125.00 Fr. 300.00 

 * Hüntwangen: Reduktion beim Grüngut, weil weniger Sammlungen erfolgen 

5. Das vorteilhafteste Angebot hat die K. Müller AG für die Abfuhr des Haushalts- und Be-
triebskehrichts zum Preis von Fr. 96.00 exkl. MWST pro Tonne bzw. für die Abfuhr des Grünguts 
zum Preis von Fr. 226.00 exkl. MWST pro Tonne eingereicht. Für die Gemeinde Hüntwangen 

liegt der Preis für das Grüngut bei Fr. 221.00 exkl. MWST pro Tonne, weil weniger Sammlungen 
erfolgen.  

6. Die Auswertung der Zuschlags- und Preiskriterien zeigt, dass die K. Müller AG die Ausschrei-
bung sowohl mit Dieselfahrzeugen als auch mit Elektrofahrzeugen gewinnt. Daher wurden von 
der Obrist Transport + Recycling AG keine Referenzen eingeholt, da selbst die maximale Punkt-
zahl von 30 beim Kriterium Erfahrung nicht für den Gewinn der Submission ausreicht. 

7. Tabelle 3: Auftragswert Kehricht und Grüngut Vergabegemeinschaft Rafzerfeld:  

Anbieterin Wert pro Jahr Wert für Lauf-
zeit maximal 7 
Jahre (Option) 

Punkte 

K. Müller AG Fr. 449'504.00 Fr. 3'146'528.00 100 

K. Müller AG 

(Variante mit 
Elektrofahrzeugen) 

Fr. 478'688.00 Fr. 3'350'816.00 87 

Obrist Transport & 
Recycling AG 

Fr. 629'425.00 Fr. 4'405'975.00 20 

 

8. Die Vergabegemeinschaft Rafzerfeld – Submission Abfuhr Kehricht und Grüngut – hat sich 

aufgrund klimapolitischer Überlegungen für die etwas teurere Variante Elektro (Rang 1) und 
somit für das vorteilhafteste Angebot der K. Müller AG, Wallisellen, entschieden. Die öffentli-
chen Betriebe sind generell dazu angehalten, ökologisches Denken und Handeln zu fördern, 
damit die Klimaziele der Schweiz erreicht werden können. Der preisliche Unterschied der Ange-
bote von K. Müller AG (Rang 1 und 2) beträgt beim Kehricht wie beim Grüngut Fr. 8.00 je Ton-
ne. 

9. Gemäss Art. 27 der Verordnung über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB, SR 172.056.11) 
haben Auftraggeberinnen mindestens einmal jährlich in elektronischer Form über ihre dem 
Bundesgesetz über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, SR 172.056.1) unterstellten öf-
fentlichen Aufträge ab Fr. 50'000.00 zu informieren. 

II. Beschluss   

1. Das vorteilhafteste Angebot für die Vertragsdauer vom 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2029 
(mit Option 31. Dezember 2031) für die Entsorgung von Haushalt- und Gewerbekehricht sowie 
Grüngut hat die Firma K. Müller AG, Wallisellen, eingereicht. Die Entsorgungstour von Haus-
halt- und Gewerbekehricht mit Elektrofahrzeugen wird für Fr. 96.00 exkl. MWST pro Tonne Ab-
fall vergeben, beim Grüngut für Fr. 226.00 exkl. MWST pro Tonne.  
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2. Die an der Submission mitgewirkten Unternehmen sind durch die Gemeinde Rafz, Abteilung 
Sicherheit, über diesen Entscheid mit Rechtsmittelbelehrung in Kenntnis zu setzen. 

3. Die Firma K. Müller AG, Wallisellen, wird nach Abschluss eines allfälligen Rechtsmittelverfah-

rens beauftragt, den Entsorgungsvertrag auszuarbeiten und zur Unterschrift vorzulegen. Der 
Gemeindepräsident sowie der Gemeindeschreiber werden ermächtigt, den Vertrag zu unter-
zeichnen. 

4. Gegen diesen Beschluss kann innert 20 Tagen, vom Erhalt der schriftlichen Mitteilung ange-
rechnet, schriftlich unter Beilage dieses Beschlusses beim Verwaltungsgericht des Kantons Zü-
rich, Postfach, 8090 Zürich, Beschwerde eingereicht werden. In der Beschwerdeschrift sind die 

Anträge zu stellen und zu begründen. 

5. Dieser Beschluss ist öffentlich und wird auf www.eglisau.ch publiziert.  

6. Über diesen Beschluss wird im Mitteilungsblatt vom August 2024 als separate Mitteilung sowie 
auf www.eglisau.ch als Newsmeldung berichtet. 

III. Mitteilung an   

1. K. Müller AG, Kriesbachstrasse 1, 8304 Wallisellen (Zuschlag mit separatem Schreiben) 

2. Obrist Transport & Recycling AG, Industriestrasse 13, 5432 Neuenhof (Absage mit separatem 

Schreiben)  

3. Gemeindeverwaltungen Buchberg, Hüntwangen, Rafz, Rüdlingen, Wasterkingen und Wil (per E-

Mail an Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber) 

4. Geschäftskreis Finanzen (per E-Mail) 

5. Geschäftskreis Technische Betriebe (per E-Mail) 

6. Nando Oberli, Ressortvorsteher Bevölkerungsdienste & Sicherheit (per E-Mail) 

7. Geschäftskreis Bevölkerungsdienste & Sicherheit (per E-Mail) 

 

 

Gemeinderat Eglisau 

 

 

Roland Ruckstuhl   Lucas Müller 

Gemeindepräsident   Gemeindeschreiber 

Versand: 12. Juli 2024 


